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§ 2 Abs. 2 Aufgaben der Jugendhilfe (Text gilt seit 01.11.2015) 
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 
Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder-
und Jugendschutzes (§§ 11 bis 14), 

1. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 
2. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

(§§ 22 bis 25), 
3. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 
4. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen 

(§§ 35a bis 37, 39, 40), 
5. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 

§ 3 Abs. 2 Freie und öffentliche Jugendhilfe (Text gilt seit 01.01.2012) 
(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern 
unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und 
Arbeitsformen. 
(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien Jugendhilfe und von 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht. Leistungsverpflichtungen, die durch 
dieses Buch begründet werden, richten sich an die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe. 

§ 72a Abs. 3, Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen (Text gilt seit 10.11.2016) 

Abs. 4 (3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, 
erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in 
Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, 
dass unter deren Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die 
wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
2Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 
genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 

§ 76 Abs. 1 Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung 
anderer Aufgaben (Text gilt seit 01.11.2015) 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben nach den §§ 42, 42a, 43, 50 bis 52a 
und 53 Absatz 2 bis 4 beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung 
übertragen. 
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